
Subsidijarıtät und Donum vitae

Keıines der Prinzıpien der katholischen Soziallehre YADAR Ge$taltung VO  — Staat und
Gesellschaft hat eıne solche Karrıere gemacht W1€ das Subsıidiarıtätsprinzıp. 1931
1n der Enzyklıka „Quadragesimo anno“ VO Papst 1US Xal tormuliert, geht
davon auUs, da{ß der Staat nıcht für alle Autfgaben und Probleme zustaändıg iSt,
sondern da{fß zunächst ımmer die Selbstverantwortung des einzelnen Menschen
bzw. der kleineren Gemeinschaftt gefordert 1sSt ST WEeEeNN die Kräfte und Mög-
lichkeiten des einzelnen oder der kleineren Gemeinschaftt nıcht mehr ausreichen,
hat die niächsthöhere Ebene das Recht und die Pflicht, unterstützend aktıv

werden. Dabei liegt der Gedanke zugrunde, da{ß Autfgaben besten dort
gelöst werden sollen, S1e sıch stellen, weıl die Betroffenen VOTL (Irt 1n der Regel
auch ber die besten Kenntnisse des Problems verfügen un: S$1e be1 der Suche ach
eıner Lösung nıcht entmündıiıgt werden sollten. Dieser Vorrang der kleineren Eın-
eıt un!: die Beistandspflicht der Jeweıls orößeren wurde truchtbar gemacht
sowohl Hür dıe Gestaltung der soz1ıalen Marktwirtschaft 1in der Bundesrepublik
Deutschland als auch für das Vertragswerk der Europäischen Union bıs hın ZU

Verfassungsvertrag, 1n dem das Subsidiarıtätsprinz1ıp wöoörtlich 1n AÄArt 1141 ZENANNL
wırd

Warum soll das;, W asSs sıch 1m säkularen Bereich als Ertolgsrezept bewährt hat,
nıcht auch tür den organısatorischen Autbau der Kıirche gelten? Als Kronzeuge
dafür annn Papst 1US LT angeführt werden, der ın eıner Ansprache NEU C1:=

Nannte Kardınäle Aalllı 20 Februar 1946 das Subsidiarıtätsprinz1ip AUS Quadragesimo
ALlLI1LO austührlich zıtlerte un: daran das Urteil anschlofß: „Wahrhaft lıchtvolle
Worte! S1e gelten für alle Stutfen des gesellschaftlichen Lebens. S1e gelten auch für
das Leben der Kırche, unbeschadet ihrer hierarchischen Struktur.“

Oswald VO Nell-Breuning hat daraut hingewlesen, da{fß der /usatz „unbeschadet
ihrer hierarchischen Struktur“ die Anwendung des Subsıdiarıtätsprinz1ps auf die
Kırche nıcht zurücknehme, sondern ausdrücklich teststelle, dafßs Subsidiarıtät un:
hierarchische Struktur sıch mıteinander vertragen . 1US C kam zehn Jahre
spater, al Oktober 1957 1n einer Ansprache den /weıten Weltkongrefß des
Laienapostolats och einmal autf dieses Thema zurück und stellte 1nNe€e Verbindung
zwıschen dem Subsıdiarıtätsprinz1ıp un: den Aufgaben der Lajen her „Im übrıgen
verlangen dıe Beziehungen zwıschen Kirche und Welt, auch unabhängig VO der
geringen Zahl der Priester, dıe Einschaltung VO  = Laienaposteln.Subsidiarität und Donum vitae  Keines der Prinzipien der katholischen Soziallehre zur Ge$taltung von Staat und  Gesellschaft hat eine solche Karriere gemacht wie das Subsidiaritätsprinzip. 1931  in der Enzyklika „Quadragesimo anno“ von Papst Pius XI. formuliert, geht es  davon aus, daß der Staat nicht für alle Aufgaben und Probleme zuständig ist,  sondern daß zunächst immer die. Selbstverantwortung des einzelnen Menschen  bzw. der kleineren Gemeinschaft gefordert ist. Erst wenn die Kräfte und Mög-  lichkeiten des einzelnen oder der kleineren Gemeinschaft nicht mehr ausreichen,  hat die nächsthöhere Ebene das Recht und die Pflicht, unterstützend aktiv  zu werden. Dabei liegt der Gedanke zugrunde, daß Aufgaben am besten dort  gelöst werden sollen, wo sie sich stellen, weil die Betroffenen vor Ort in der Regel  auch über die besten Kenntnisse des Problems verfügen und sie bei der Suche nach  einer Lösung nicht entmündigt werden sollten. Dieser Vorrang der kleineren Eın-  heit und die Beistandspflicht der jeweils größeren wurde fruchtbar gemacht  sowohl für die Gestaltung der sozialen Marktwirtschaft in der Bundesrepublik  Deutschland als auch für das Vertragswerk der Europäischen Union bis hin zum  Verfassungsvertrag, in dem das Subsidiaritätsprinzip wörtlich ın Art. I-11 genannt  wird.  Warum soll das, was sich im säkularen Bereich als Erfolgsrezept bewährt hat,  nicht auch für den organisatorischen Aufbau der Kirche gelten? Als Kronzeuge  dafür kann Papst Pius XII. angeführt werden, der in einer Ansprache an neu er-  nannte Kardinäle am 20. Februar 1946 das Subsidiaritätsprinzip aus Quadragesimo  anno ausführlich zitierte und daran das Urteil anschloß: „Wahrhaft lichtvolle  Worte! Sie gelten für alle Stufen des gesellschaftlichen Lebens. Sie gelten auch für  das Leben der Kirche, unbeschadet ihrer hierarchischen Struktur.“  Oswald von Nell-Breuning hat darauf hingewiesen, daß der Zusatz „unbeschadet  ihrer hierarchischen Struktur“ die Anwendung des Subsidiaritätsprinzips auf die  Kirche nicht zurücknehme, sondern ausdrücklich feststelle, „daß Subsidiarität und  i  hierarchische Struktur sich miteinander vertragen“. Pius XII. kam zehn Jahre  später, am 5. Oktober 1957, in einer Ansprache an den Zweiten Weltkongreß des  Laienapostolats noch einmal auf dieses Thema zurück und stellte eine Verbindung  %  zwischen dem Subsidiaritätsprinzip und den Aufgaben der Laien her: „Im übrigen  verlangen die Beziehungen zwischen Kirche und Welt, auch unabhängig von der  geringen Zahl der Priester, die Einschaltung von Laienaposteln. ... Auch hier möge  die kirchliche Autorität das allgemein gültige Prinzip der Subsidiariıtät und gegen-  seitigen Ergänzung anwenden. Man möge den Laien die Aufgaben anvertrauen, die  sie ebensogut oder selbst besser als der Priester erfüllen können. Sie sollen in den  9/2006 — www.stimmen-der-zeit.de  57L  SSSuch jer mOoge
dıe kırchliche Autorität das allgemeın gultıge Prinzıp der Subsidiarıtät un 10 b
seıtıgen Erganzung anwenden. Man mOoge den Laıen die Aufgaben an  en die
S1e ebensogut oder selbst besser als der Priester erftüllen können. S1ıe sollen 1ın den

9/2006 www.stimmen-der-zeıt.de WE



Grenzen ihrer Funktion und denjenıgen, die das Gemeinwohl der Kirche ıhnen
zıeht, freı handeln und ıhre Verantwortung autf sıch nehmen.“

Diese Satze VO apst 1US XT lassen sıch anwenden auf den VO katholischen
La:en 999 gegründeten privaten Vereıin „Donum vitae“ Nachdem die deutschen
Bischöftfe Rom CZWUNSCH wurden, aUus der staatlıchen Schwangerenkonflikt-
beratung auszuste1gen, oründeten engagıerte Laıen diesen Vereıin Zr Erhaltung des
katholischen Elements 1n der Konfliktberatung. Donum vıtae 1st ınzwischen
ber 180 Orten ın der Bundesrepublik mıiıt Beratungs- oder Außenstellen prasent.
Allein 1n Bayern konnten 1n der Konfliktberatung durch Donum Vıtae ber 5000
Frauen ermutigt werden, doch och Ja ıhrem ınd

In eıner „Erklärung der deutschen Bischöfte Donum Vıtae SN VO 20 Junı
2006 heifßt D Jetzt, jer handle sıch »” 1ne Vereinigung außerhalb der katholi-
schen Kırche“ Personen, die 1mM kirchlichen Dienst stehen, wırd 1ne Miıtwirkung
be] TDonum Vıtae unters agt. Gläubige, „clıe 1n den kirchlichen Räten un!: Miıt-
wırkungsgremiıen SOWI1e den kırchlichen Verbänden und UOrganısationen Verant-
wortung übernehmen“, werden ersucht, »”  u 7Zweck der oröfßten Klarheıit des
kirchlichen Zeugni1sses auf eiıne leıtende Mıtarbeit 1n Donum Vıtae“ verzichten.

Am 70 Julı 2006 hat sıch 1U  — eine namhafter Laıen, ihnen ern-
hard Vogel, Hans Maıer, Annette Schavan, Walter Bayerlein un: Hanna-Renate
Laurıen, mi1t eınem Zwischenruf ZUT Erklärung der deutschen Bischöfe Wort gC-
meldet. Darın wiırd ZUELT: Rechtstorm VO  S Donum vitae klargestellt, da CS sıch
eiınen priıvaten Vereıin handle un: keinerle1 bischöfliche Anerkennung
werde. Allerdings sSCe1 Donum vitae keine Vereinigung außerhalb der katholischen
Kırche, da die meılsten Miıtglieder engagıerte Mitglieder der katholischen Kıirche
selen. Das kirchliche Koalitionsrecht erlaube CS yläubigen Gliedern der Kırche, sıch
ohne bischöfliche Anerkennung mI1t anderen 1n der Kırche zusammenzuschließen.
Weıter betonen die Unterzeıichner, dafß 7ADbE Beratungsregelung 1L1UT die Alterna-
t1ve der Fristenregelung gebe. SO se1 in einıgen europäıischen Ländern W1e beıispiels-
welse Polen und Ungarn durch kırchenamtliche Bedenken eiıne Beratungsregelung
verhindert worden und eıne Fristenregelung die Folge SCWESCN. Daher stellen S1€e
die rage: „ Wer 311 1ın Deutschland die Verantwortung dafür übernehmen, da{fß CS

be] tortgesetztem Wıderstand die geltende Beratungsregelung doch och ZAUE

Fristenregelung kommt?“
Keıine kirchliche Autoriıtät wırd Christen 1n Deutschland daran hıindern können,

AaUS iıhrem (Gewıissen heraus Donum vitae unterstutzen und tördern,
ungeborenes Leben FCHECH Niemand ware auch LL1UT auf die Idee gekommen, Ka-
tholiken 1n der elt des Nazıterrors verbieten, alles 1n iıhren Kräftften Stehende
Lun, mMI1t dem Tod bedrohte Juden reiten Die VO Oskar Schindler geretteten
Juden machten ıhm nach iıhrer Befreiung eınen aus Zahngold SCHOSSCHNCH RıngZ
Geschenk, ın dem S1E den Sat7z AUS dem Talmud eingravıerten: „ Wer eın eINZISES | Z
ben FOLECL der TeLTET die Welt.“ Martın Maıer SJ
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